
Umständen die Bewährung am Arbeitsplatz in der 
Form der Weisung gemäß § 11 JGG festgelegt werden, 
um den erzieherischen Einfluß zu sichern.
Die Bürgschaft sozialistischer Kollektive sollte natür
lich auch dann bestätigt werden, wenn die Schutzauf
sicht nicht durch einen Helfer aus diesem Kollektiv,

sondern z. B. aus dem Wohngebiet des Jugendlichen 
ausgeübt werden soll.
Das Entscheidende dabei ist, daß die bisherigen Mittel 
und Methoden der Betreuung straffälliger Jugendlicher 
stets sinnvoll mit den neuen Formen des Staatsrats
erlasses verbunden werden müssen.
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Zar Verbesserung der Leitungstätigkeit der Gerichte
im Kamp! gegen die Kriminalität und andere Rechtsverletzungen
im Bereich des Bauwesens
Beschluß des Plenums des Obersten Gerichts vom G. Mai 1964

Auf dem 1. Plenum des Obersten Gerichts wurden Pro
bleme der wirksamen Bekämpfung der Kriminalität 
und anderer Rechtsverletzungen auf dem Gebiet des 
Bauwesens beraten. Der hierzu von der Inspektions
gruppe und dem 2. Strafsenat des Obersten Gerichts 
ausgearbeitete Bericht wird bestätigt.

I
Zur Sicherung einer einheitlichen und richtigen Ge
setzesanwendung auf dem Gebiet des Bauwesens be
schließt das Plenum für die Leitungstätigkeit des Ober
sten Gerichts und der Bezirksgerichte folgende Maß
nahmen:
1. Der 2. Strafsenat und die Inspektionsgruppe des 
Obersten Gerichts werden beauftragt, mit allen auf 
dem Sachgebiet Bauwesen tätigen Richtern der Be
zirksgerichte in Stützpunkttagungen Beratungen durch
zuführen, auf denen die Untersuchungsergebnisse und 
die dabei angewandten Methoden behandelt und die 
örtlichen Probleme mit einbezogen werden sollen.
2. Die Direktoren der Bezirksgerichte werden beauf
tragt, nach Durchführung der unter Ziff. 1 erwähnten 
Stützpunkttagungen und unter Verwertung der Ergeb
nisse des Plenums Präsidiumssitzungen durchzuführen. 
Hierbei sind Staats- und Wirtschaftsfunktionäre sowie 
Vertreter der Gewerkschaft aus dem Bereich Bauwesen 
hinzuzuziehen. Die Beratungen im Präsidium sollen die 
Besonderheiten des jeweiligen Bezirks berücksichtigen 
und der Vorbereitung von Stützpunkttagungen mit 
allen Richtern des jeweiligen Bezirks dienen.
3. Bei der Auswertung der Ergebnisse der Unter
suchungen der Kriminalität auf dem Gebiet des Bau
wesens in den Präsidien und Stützpunktberatungen 
sind konkrete Maßnahmen festzulegen, um die in dem 
Erlaß des Staatsrates vom 4. April 1963 über die grund
sätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe 
der Rechtspflege ;■enthaltenen Forderungen in der Praxis 
durchzusetzen. 4%zu gehören insbesondere:
a) eine enge Verbindung zu den Konfliktkommissionen 
im Bereich der IG Bau Holz und die Nutzung der durch 
die Konfliktkommissionen gebotenen Möglichkeiten zur 
Bekämpfung geringfügiger Strafrechtsverletzungen und 
zur Durchsetzung der materiellen Verantwortlichkeit;
b) die Sicherung der verstärkten Anwendung der be
dingten Verurteilung mit Bindung.an den Arbeitsplatz 
und Bürgschaft. Im Zusammenwirken mit den wirt
schaftsleitenden Organen und gesellschaftlichen Kräften 
ist zu gewährleisten, daß der Erziehungsprozeß bedingt 
Verurteilter organisiert und kontrolliert wird. Dabei 
sind die Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die da
durch entstehen, daß die Bauarbeiter auf verschiedenen 
Baustellen beschäftigt sind.
4. Die Senate des Obersten Gerichts und die Bezirks
gerichte haben die vom 2. Strafsenat und von der In

spektionsgruppe des Obersten Gerichts bei den Unter
suchungen angewandten Methoden zur Erlangung eines 
Überblicks über Teilgebiete der Rechtsprechung für ihr 
Sachgebiet entsprechend anzuwenden und zu konkreti
sieren: analytische Untersuchung der Rechtsprechung 
der nachgeordneten Gerichte unter Berücksichtigung 
der eigenen Rechtsprechung, Nutzung dieser Unter
suchung für die eigene Tätigkeit, Teilnahme an Ver
fahren der nachgeordneten Gerichte, Konsultation mit 
Vertretern der zuständigen staats- und wirtschafts
leitenden Organe, Beratung mit Fachleuten und sach
kundigen Kollektiven der Werktätigen, Besichtigung 
von Produktionseinrichtungen und Diskussion mit den 
Werktätigen am Arbeitsplatz.
Bei den Untersuchungen ist die ökonomische und 
politische Entwicklung des jeweiligen Bereichs zu be
achten. Es sind enge Beziehungen zu den örtlichen 
staats- und wirtschaftsleitenden Organen herzustellen, 
um bereits im Verlauf der Untersuchungen die Kreis- 
bzw. Bezirksgerichte bei der Weiterentwicklung ihrer 
Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen und ihren 
Organen, gesellschaftlichen Organisationen usw. zu 
unterstützen. Die Anleitung muß sich im Zusammen
hang mit den Untersuchungen auch auf die Vorberei
tung und Auswertung einzelner Verfahren beziehen 
(Entwicklung von verallgemeinerungsfähigen Bei
spielen). Die Untersuchungen sind zu nutzen, um die 
gesellschaftlichen Kräfte in den jeweiligen Bereichen 
(Konfliktkommissionen, Schöffenkollektive, Gewerk
schaftsorganisationen der Betriebe, Kollektive der 
Werktätigen) in die Arbeit der Rechtspflegeorgane ein
zubeziehen.
5. Die Gerichte haben bei der Vorbereitung, Durchfüh
rung und Auswertung von Verfahren mit ökonomischer 
Bedeutung die in der Strafsache 2 Ust 23/63 des Ober
sten Gerichts (NJ 1964 S. 183 ff.) entwickelten Methoden 
anzuwenden: sachkundige Vorbereitung durch Konsul
tationen, Betriebsbesichtigungen usw.; Einbeziehung 
der Werktätigen und leitenden Mitarbeiter der Betriebe 
und wirtschaftsleitenden Organe, der Presse1* usw. in 
das Verfahren; Herausarbeitung der ökonomischen Zu
sammenhänge im Urteil; Auswertung des Verfahrens 
durch Foren, Aussprachen, Publikationen; Festlegung 
von kontrollierbaren Maßnahmen; Übermittlung der 
sich aus dem Verfahren ergebenden Erkenntnisse an 
die Volksvertretungen und ihre Organe (vgl. auch NJ 
1964 S. 162 ff.).
6. Das Kollegium für Strafsachen des Obersten Gerichts 
wird beauftragt, im Interesse der einheitlichen Anlei
tung der unteren Gerichte die Kriterien für die An
wendung des § 30 StEG herauszuarbeiten.
7 Der 2. Strafsenat des Obersten Gerichts wird beauf
tragt, die Untersuchungen auf dem Gebiet Bauwesen 
unter besonderer Berücksichtigung des Chemiepro-
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